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A. Einleitung und Grundlegung 

I. Der primärrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz  
heute und seine Entwicklung dorthin 

Die Geltung der Grundrechte im Recht der Europäischen Union ist heute all-
gemein anerkannt. Gleiches gilt für das Grundrecht des allgemeinen Gleichbehand-
lungsgrundsatzes. Dieser ist mittlerweile auch explizit positiviert in Art. 20 GRC. 
Die Ursprünge des Gleichbehandlungsgrundsatzes freilich reichen in der Recht-
sprechung des EuGH weit zurück. Dieser entwickelte bereits weit vor der ersten 
Nennung von Grundrechten in den Grundlagenverträgen und auch vor dem „An-
stoß“ für europäische Grundrechte durch das „Solange I“-Urteil des BVerfG die 
ersten Grundrechte, die auch die Europäischen Gemeinschaften banden. Eines der 
ersten Urteile zu den Grundrechten erging auch zum allgemeinen Gleichbehand-
lungsgrundsatz. Dessen Wurzeln im europäischen Recht und der dazu ergangenen 
Rechtsprechung reichen aber noch weiter zurück, da ein Grundsatz der Gleichbe-
handlung (jedenfalls wertungsmäßig) gleicher Sachverhalte nicht nur als Grund-
recht des Einzelnen, sondern auch als Strukturprinzip gerade einer auf Marktver-
einheitlichung fußenden Gemeinschaft Bedeutung erlangt. So finden sich gewisse 
Gleichbehandlungsgebote, wenn auch eher als wirtschaftliche Vorschriften denn 
als Grundrechte auch bereits im EGKS-Vertrag und auch das allererste Urteil des 
EuGH hatte eine Frage der Gleichbehandlung zum Gegenstand. Der primärrecht-
liche Gleichbehandlungsgrundsatz zieht sich also von Anfang an durch die Recht-
sprechung des EuGH und tut dies, nicht nur1, aber v. a. in Form des Verbots der 
Altersdiskriminierung2 bis heute. In diesem Prozess sind zahlreiche Urteile des 
EuGH ergangen, eine allgemeine Systematik ist freilich von diesem nie entwickelt 
worden. In bester anglo-amerikanischer Tradition sind vielmehr Einzelfälle ent-
schieden und zu diesen, mal mehr, mal weniger befriedigende Lösungen gefunden 
worden. Diese Einzelfälle zusammenzuführen und die sich daraus ergebende Sys-
tematik zu hinterfragen, versucht diese Arbeit. Dabei geht es in erster Linie um 
eine systematische Aufbereitung des allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes, 
also seiner Voraussetzungen und Rechtsfolgen, einschließlich kontroverser Fragen 
wie der, auf welche (insb. nationale) Normen dieser Anwendung findet, und einer 
ausführlichen Systematik der Rechtsfolgen in den verschiedensten Konstellationen. 
Ein Grundrecht, das jahrzehntelang ungeschrieben war, kann freilich nicht aus-
schließlich systematisch analysiert werden. Sein Verständnis erschließt sich erst 

	 1	S. etwa EuGH v. 16.12.2008 – C-127/07, Slg 2008, I-9895 = NVwZ 2009, 382 – Arcelor; 
v. 14.9.2010 – C-550/07 P, NJW 2010, 3557 – Akzo Nobel.
	 2	EuGH v. 19.1.2010 – C-555/07, Slg. 2010, I-365 = NJW 2010, 427 – Kücükdeveci.
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durch die Entstehungsgeschichte. Der systematischen Analyse vorgeschaltet ist 
daher ein kurzer geschichtlicher Aufriss über die wichtigsten Stationen der Ent-
stehung bzw. Findung des primärrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes durch 
den EuGH. 

Neben den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz treten dazu spezielle Gleich-
behandlungsgrundsätze bzw. Diskriminierungsverbote. Während lange Zeit nur die 
geschriebenen, bereits in den Grundlagenverträgen enthaltenen Rechtssätze Be-
achtung gefunden haben, fand hier mit dem Urteil in der Rs. Mangold eine Wende 
statt, als der EuGH anfing, solche speziellen Diskriminierungsverbote aus dem 
ungeschriebenen Primärrecht herzuleiten. Mittlerweile sind auch diese, in Art. 21 
GRC, positiviert. Deren Entstehung, Inhalt und insbesondere Beziehung zum all-
gemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz wird ebenfalls zu untersuchen sein.

Wenn eine noch dazu höchst abstrakte Materie jahrzehntelang ohne geschrie-
bene Begrifflichkeiten auskommen muss und dazu noch in verschiedenen Sprachen 
behandelt wird, bleibt es nicht aus, dass dabei ein gewisser begrifflicher Wirrwarr 
entsteht. Dieser soll zunächst, soweit möglich, entflochten werden.

II. Begrifflichkeiten 

Der aufmerksame Beobachter zählt in den Urteilen des EuGH zum Thema (je-
denfalls in der deutschsprachigen Version) mindestes acht verschiedene Bezeich-
nungen desselben Rechtssatzes. Alle diese Bezeichnungen werden vom EuGH 
synonym verwendet, jedenfalls sind keinerlei Unterschiede auszumachen.3 Zum 
Teil beruhen die verschiedenen Begrifflichkeiten offenbar einfach auf den weiten 
Gestaltungsmöglichkeiten deutscher Grammatik: So lässt sich das französische 
„principe de l’égalité de traitement“ (fast) wortwörtlich mit „Grundsatz der Gleich-
behandlung“ (ganz wortwörtlich wäre wohl „Grundsatz der Gleichheit der Behand-
lung“) übersetzen oder der – der typisch deutschen Grammatik folgende – Begriff 
des „Gleichbehandlungsgrundsatzes“ verwenden. Aber die Unterschiede sind nicht 
nur den Gestaltungsmöglichkeiten der deutschen Sprache geschuldet. Auch die 
verschiedene Sicht auf die Dinge führt zu unterschiedlicher Sprachwahl: der posi-
tiven Sicht des Gleichbehandlungsgrundsatzes entspricht die negative Sicht des 
Diskriminierungsverbots als verschiedene Seiten derselben Medaille. Schließlich 
kann noch feinsinnig zwischen dem Programmsatz der Gleichheit und dem daraus 
folgenden Handlungsauftrag der Gleichbehandlung unterschieden werden,4 wobei 
ein Grundprinzip gleichsam mit den Worten „Grundsatz“, „Gebot“ oder einfach 

	 3	Zu den Begriffen „Gleichbehandlungsgrundsatz“, „Grundsatz der Nichtdiskriminie-
rung“ und „Diskriminierungsverbot“ meint GA Kokott (EuGH, Schlussanträge v. 30.9.2010 – 
C-236/09, Slg. 2011, 773 – Test-Achats, Rn. 29), dass dazwischen „kein wesentlicher Unter-
schied“ bestehe und diese somit als Synonyme verwendet werden können.
	 4	Maunz / Dürig / Herzog, Art. 3 GG Anhang, Rn. 2.
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nur dem Anhängsel „-satz“ beschrieben werden kann, sodass letztlich die Begriffe 
in allen Formen und Kombinationen als „Gleichheitssatz“, „Gleichheitsgrundsatz“, 
„Gleichbehandlungsgrundsatz“ und „Gleichbehandlungsgebot“ vorkommen. Trotz 
dieser verschiedenen Begrifflichkeiten ist doch immer dasselbe gemeint: Das Ge-
bot (jedenfalls wertungsmäßig) Gleiches gleich (und Ungleiches ungleich) zu be-
handeln – oder wieder als andere Seite der Medaille das Verbot Gleiches ungleich 
(und Ungleiches gleich) zu behandeln.

Desweiteren ist auch noch eine Anmerkung zur wandelnden Struktur der europä-
ischen Gemeinschaften und ihren Grundlagenverträgen zu machen. Die als EGKS 
begonnene, als EWG fortgesetzte, dann in EG umbenannte, daraufhin als solche 
unter dem Dach der EU fortbestehende und schließlich ganz in der EU aufgegan-
gene Struktur ist kaum zufriedenstellend mit einem Begriff zu erfassen. Sofern 
diese Struktur mit allen ihren historischen Ausprägungen als Ganzes gemeint ist, 
soll hier zusammenfassend (und der aktuellen Bezeichnung als EU etwas entge-
genlaufend) pauschal von den europäischen Gemeinschaften die Rede sein. (Nur) 
Deren Recht wird hier als europäisches Recht bezeichnet, außen vor bleiben bei 
diesem Begriff also andere europäische Normen wie etwa die EMRK. Neben der 
Bezeichnung der Gemeinschaft haben sich im Laufe der Zeit auch die Bezeichnun-
gen der Grundlagenverträge sowie auch deren Artikel-Nummerierung verändert, 
wenn auch der Inhalt der hier relevanten Normen im Wesentlichen derselbe geblie-
ben ist. Zitiert werden die Normen hier, wenn es um ein konkretes Urteil geht, in 
der Regel nach dem zu der Zeit des Urteils gültigen Vertrag, ergänzt um die heutige 
Fundstelle, bei allgemeinen Darstellungen nur die aktuelle Norm. 

Schließlich ist noch auf die Wortwahl zur Beschreibung des Inhalts des Gleichbe-
handlungsgrundsatzes einzugehen, genauer zu dem, was nicht ungleich behandelt 
werden darf. Das BVerfG spricht hier in der Regel von „wesentlich Gleichem“, der 
EuGH von „vergleichbaren“ Sachverhalten. Ist in der Rechtsprechung des EuGH 
doch einmal von „gleichen Sachverhalten“ die Rede, handelt es sich offenbar um 
Übersetzungsfehler, so etwa in den Schlussanträgen der Rs. C-127/075 und in Ur-
teil und Schlussanträgen der Rs. IATA6. Mögliche Inhalte und Begriffskritik wer-
den später noch behandelt, an dieser Stelle soll nur dargestellt werden, dass hier 
im Folgenden immer von „vergleichbaren“ Sachverhalten die Rede ist, ohne dass 
sich hiermit schon eine Festlegung des Inhalts des Begriffs oder des allgemeinen 
Gleichbehandlungsgrundsatzes als solchem ergeben soll.

	 5	Das dort primär zitierte Urteil (EuGH v. 13.12.1984 – 106/83, Slg. 1984, 4209 – Ser-
mide) spricht seinerseits denn auch wieder von „vergleichbar“, ebenso die englische („compa-
rable situations“) und französische („des situations comparables“; Originalsprache des Doku-
ments) Version der Schlussanträge.
	 6	EuGH v. 10.1.2006 – C-344/04, Slg. 2006, I-403 = NJW 2006, 351 – IATA; hier heißt es 
in der englischen Originalfassung (wie auch sonst immer) denn auch „comparable situations“, 
und auch die französische Fassung spricht (wie immer) von „des situations comparables“.


